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Protokoll
der Zentralvorstandssitzung
vom 4. November 1972

Anwesende: Wilfried Moser, Angelo
Casoni, Ugo Crivelli, Hermann Platt-
ner, Pietro Salati, Rolf Lüthi, Franz
Steinbrüche!, Dr. G. Krneta (Proto-
koll).

Es wird beschlossen, in Zukunft einen
Auszug aus dem Protokoll in der
«Schweizer Kunst» zu veröffentlichen.
Moser orientiert über den Besuch beim
solothu mischen Erziehungsdeparte-
ment (Fall Ölten). Er gibt ferner
Kenntnis vom Schreiben an den solo-
thurnischen Regierungsrat vom 26.
Oktober 1972.
Casoni schlägt vor, dass das GS MBA-
Wettbewerbsreglement ergänzt wer-
den soll wie dasjenige der SIA und
dass eine Preissumme ausbezahlt
werden müsse.
Biennale: Moser orientiert über die
Zusammenkünfte mit dem Kunsthaus
Zürich.
Warenumsatzsteuer: Moser erklärt,
dass er diesbezüglich der Eidgenos-
senschaft geschrieben habe.
Sektion Solothurn: Die Statuten der

Sektion Solothurn werden genehmigt,
wobei jedoch die Sektion darauf auf-
merksam zu machen ist, dass ihre
Aktivmitglieder, soweit sie die Be-
dingungen der GSMBA nicht er-
füllen, von dieser als Passivmitglieder
betrachtet werden und somit nicht in
den Genuss der Sozialleistungen und
der andern Rechte kommen.
Verschiedenes: Für die Kandidaten-
jury werden verschiedene Delegierte
bestimmt.
Der Pro Helvetia sollen 200 Exemplare
der «Schweizer Kunst» zugestellt
werden, welche in die wichtigsten
Museen und Kunstinstitutionen der
Welt verteilt werden.

Delegiertenversammlung: Die nächste
Delegiertenversammlung wird am 16./
17. Juni 1973 in Luzern stattfinden.
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